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Vertragsabschluss zu prüfen, welche 

Massnahmen notwendig sind, um die 

Arbeitssicherheit und den Gesund-

heitsschutz bei der Ausführung sei-

ner Arbeiten zu gewährleisten. Die 

von den Ergebnissen der Risikobe-

wertung (vgl. Ziff. 1.) abhängenden 

Massnahmen sind in den Werkver-

trag aufzunehmen und in der glei-

chen Form zu spezifi zieren wie die 

übrigen Inhalte des Werkvertrags.

HANDLUNGSBEDARF

Daraus ergibt sich folgender, zwingender 

Handlungsbedarf bei Bauten die vor 1991 

erstellt wurden:

1. Verdacht abklären
 Abklären mittels Gebäude-Check, ob 

verdächtige Bauteile vorhanden sind.

2. Materialanalysen
 Sind verdächtige Bauteile vorhan-

den, müssen diese analysiert und 

beurteilt werden. In der Regel in ei-

nem Bericht, der in Bezug auf den 

jeweiligen Schadstoff nach Art, 

Dringlichkeit und Massnahmen Auf-

schluss gibt.

Umbau und Sanierungen sind eine von 
mehreren Stationen im Lebenszyklus 
eines Bauwerkes. Beim Rückbau von 
Bodenbelägen und Estrichen können 
mitunter heikle Stoffe auftauchen, wel-
che sorgfältig ausgebaut und fachge-
recht entsorgt werden müssen. Die Ent-
sorgung steht in dieser Phase nicht am 
Schluss, sondern am Anfang einer Arbeit.

Die auf Industrieböden spezialisierten 

Unternehmungen werden beim Umbau 

und bei Sanierungen mit dem Zuschlag 

für Neueinbauten von Bodenbelägen oft 

auch mit dem Rückbau der alten Beläge 

konfrontiert. Dabei muss mit Bedacht 

vorgegangen werden. Rückbau und Ent-

sorgung müssen sorgfältig geplant wer-

den, um jederzeit die richtigen Schritte 

einleiten zu können. Bei Gebäuden die 

vor 1991 gebaut wurden, ist es notwendig, 

die Beschaffenheit der auszubauenden 

Böden durch ein Prüfl abor analysieren zu 

lassen, um sicherzugehen, dass mit dem 

Rückbau nicht sorglos gesundheitsschä-

digende Stoffe zutage gefördert werden. 

Werden Schadstoffe in einer gewissen 

Konzentration nach gewiesen, muss der 

Rückbau nach den Richtlinien von Behör-

den und der SUVA mit besonderen Mass-

nahmen und mit begleitenden Messun-

gen durchgeführt werden.

Der Schutz der Gesundheit der ausfüh-

renden Mitarbeiter und der Umwelt müs-

sen in jedem Fall gewährleistet sein. Un-

ter besonderen Massnahmen verstehen 

sich zum Beispiel Einhausungen, Unter-

drucksysteme und Dekontaminierungs-

schleusen. Bei besonders komplexen 

Rückbauarbeiten ist es mitunter ratsam, 

spezialisierte Unternehmungen einzuset-

zen (unter den PAVIDENSA-Mitgliedern 

gibt es solche, im Bereich Untergrund-

vorbereitungstechnik tätige Spezialun-

ternehmungen). Nicht nur dem Rückbau, 

auch der Entsorgung des Ausbruchmate-

rials kommt grosse Bedeutung zu. Diese 

muss nach behördlichen und ökologi-

schen Vorgaben erfolgen und kann je 

nach Verfahren hohe Kosten zur Folge 

haben.

GESETZLICHE VORGABEN

Die gesetzlichen Vorgaben werden unter 

dem UVG (Unfallversicherungsgesetz) in 

der Bauarbeitenverordnung (BauAV) 

vom 1. November 2011 klar in den Artikeln 

3 und 60 geregelt und gelten für alle 

Bauten, die vor 1991 erstellt wurden.

ART. 60 BAUAV: RÜCKBAU- ODER 
ABBRUCHARBEITEN

1. Bevor mit den Arbeiten begonnen 

werden darf, müssen die Sicher-

heits- und Gesundheitsrisiken abge-

klärt werden.

2. Die erforderlichen Massnahmen 

müssen getroffen werden, um zu 

verhindern, dass Arbeitnehmer-

innen und Arbeitnehmer in gesund-

heitsgefährdender Weise mit Stoffen 

wie Staub, Asbest, polychlorierten 

Biphenylen (PCB), Gasen oder Che-

mikalien sowie mit Strahlung in Kon-

takt kommen.

ART. 3 BAUAV: PLANUNG
VON BAUARBEITEN

1. Besteht der Verdacht, dass beson-

ders gesundheitsgefährdende Stoffe 

wie Asbest oder polychlorierte Biphe-

nyle (PCB) auftreten können, so muss 

der Arbeitgeber die Gefahren einge-

hend ermitteln und die damit verbun-

denen Risiken bewerten. Darauf ab-

gestützt sind die erforderlichen 

Massnahmen zu planen. Wird ein be-

sonders gesundheitsgefährdender 

Stoff im Verlauf der Bauarbeiten un-

erwartet vorgefunden, sind die be-

troffenen Arbeiten einzustellen und 

der Bauherr zu benachrichtigen. 

2. Der Arbeitgeber, der sich im Rahmen 

eines Werkvertrages als Unterneh-

mer zur Ausführung von Bauarbei-

ten verpfl ichten will, hat vor dem 

VERANTWORTLICHKEITEN

Akteure Hauptrisiken

Eigentümer
• Eigene Gesundheit
• Haftung als Vermieter (Art 256 OR)
• Haftung als Verkäufer

Arbeitgeber
• Gesundheitsschutz Arbeitnehmer
• Art. 328 OR, Art. 82 UVG

Bauunternehmer
• Gesundheitsschutz Arbeitnehmer
• Ermittlungspfl icht (Art. 3 BauAV)
• Schutzpfl icht (Art. 60 BauAV)

Schadstoffgutachter
• Sorgfaltspfl icht bei der Auftragsabwicklung (Art. 398 OR)
• Überwachungspfl icht bei Fachbauleitung

Zutrittsysteme – Material- und Personen-

schleuse.
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ren, ausschleusen und in einer ver-

schliessbaren Mulde ausserhalb des 

Gebäudes zwischenlagern. Der Trans-

port in die Reaktordeponie erfolgt 

mit Begleitschein für Sonderabfälle 

nach VeVA. Der Transport sowie die 

Deponie von schwachgebundenem 

Asbest sind bewilligungspfl ichtig. Die 

Bewilligung ist im jeweiligen Kanton 

vor Ausführung der Arbeiten einzu-

holen.

e) PAK
 PAK-haltige Isolationen, Materialien, 

etc. in neutrale Säcke doppelt verpa-

cken und der thermischen Entsor-

gung zuführen. Je nach PAK-Gehalt 

des Materials ist dies einer Sonder-

abfallverbrennungsanlage (SAVA) 

zu zuführen. Transport und Entsor-

gung sind bewilligungspfl ichtig.

f) Leuchtstoffröhren
 Leuchtstoffröhren werden vor den 

eigentlichen Rückbauarbeiten ein-

gesammelt und auf Spezialpaletten 

an der Sammelstelle für Leucht-

stoffröhren zur fachgerechten Ent-

sorgung übergeben.

g) PCB
 Sämtliche PCB-haltigen Geräte bzw. 

Baustoffe werden in UN-geprüfte 

Gebinde verpackt. Der Transport er-

folgt gemäss VeVA Code 160209 

(*S) und 170902 (*S) in die Sonder-

abfallverbrennungsanlage (SAVA).

h) KW-belastetes Material
 Mit Kohlenwasserstoff (KW) belaste-

tes Material wird innerhalb der Bau-

3. Entsorgungskonzept erstellen
 Aufgrund des Berichtes muss je 

nach Schadstoff getrennt oder kom-

biniert ein Entsorgungskonzept, so-

wie ein Arbeitsplan ausgearbeitet 

werden. Diese sind in der Regel be-

willigungspfl ichtig.

4. Ausführung
 Gemäss dem Entsorgungskonzept 

und dem Arbeitsplan kann die Aus-

führung geplant und ausgeführt 

werden. Diese ist zu dokumentieren.

5. Entsorgung
 Die Entsorgung des fachgerecht aus-

gebauten Materials erfolgt gemäss 

Entsorgungskonzept nach VeVA in 

die entsprechenden Depo nien oder 

zur thermischen Entsorgung. Auch 

dies ist zu dokumentieren.

ENTSORGUNG

Der Abfall wird zur Entsorgung in folgen-

de Kategorien aufgeteilt:

a) Brennbarer Abfall (nicht kontami-

niert)

b) Metallabfälle (nicht kontaminiert)

c) Inertstoffe wie Eternit, Gips, etc.

d) Asbesthaltiger Abfall wie Asbest-

staub, Leichtbauplatten, kontami-

niertes Material

e) PAK

f) Leuchtstoffröhren

g) PCB

h) KW-belastetes Material

i) Schwermetall-belastetes Material

Diese Kategorien werden folgendermas-

sen der Entsorgung zugeführt:

a) Brennbarer Abfall
 Den Abfall innerhalb des Gebäudes 

sammeln und in einer gekennzeich-

neten Mulde zwischenlagern. Mate-

rial entsorgen in der Kehrichtver-

brennungsanlage.

b) Metallabfälle
 Metall innerhalb des Gebäudes sam-

meln und in den entsprechenden 

Mulden getrennt nach Aluminium, 

Eisen, etc. deponieren. Das Material 

wird einer Recyclingfi rma zur Wei-

terverarbeitung zugeführt.

c) Inertstoffe
 Die Inertstoffe – insbesondere Eternit 

– werden im Gebäude gesammelt 

und in einer Mulde ausserhalb des 

Gebäudes zwischengelagert. Entsor-

gung in der Inert stoffdeponie.

d) Asbest
 Sämtliche asbesthaltigen Baustoffe 

mit einer Rohdichte von unter 

1000kg/m3 sowie asbesthaltige Klein-

teile und Staub werden in den Ar-

beitszonen in doppelte Plastik säcke 

luftdicht verpackt. Säcke deklarie-

Mitarbeiter in Schutzbekleidung.

Unterdruckanlagen mit H13-Filter.

Fertig bearbeiteter Boden – gereinigt, 

dekontaminiert.



stelle gesammelt, je nach Art und 

Gehalt verpackt und gemäss VeVA 

abtransportiert zur thermischen 

Entsorgung in einer Sonderabfall-

verbrennungsanlage (SAVA). Der 

Transport und die Entsorgung sind 

bewilligungspfl ichtig.

i) Schwermetall-belastetes Material
 Schwermetall-belastetes Material 

muss genau analysiert werden, um 

am richtigen Ort entsorgt werden zu 

können. Je nach Gehalt an Blei, Zink, 

Arsen, Cadmium, etc. kann das Ma-

terial recycelt werden oder muss 

aufwendig deponiert werden. Der 

Transport und die Entsorgung sind 

bewilligungspfl ichtig.

FAZIT

Der Rückbau und die Entsorgung von In-

dustrieböden und Bauteilen die vor 1991 

erstellt wurden, erfordern umfangreiche 
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vom fach. von menz.ch

MENZ AG

Dipl. Malermeister
Postfach, 4524 Günsberg

Telefon 032 637 59 59
Telefax 032 637 59 58

info@menz.ch
www.menz.ch

Lager und Werkstätten in 

Luterbach und Wangen a/Aare
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Steinholzboden mit Asbest. Fliesenkleber mit Asbest.

Inserat

Abklärungen und Absprachen. Diese sind 

meistens nur unter Beizug von Schad-

stoffgutachter und Sanierungsfi rmen 

möglich, die mit der SUVA und den kan-

tonalen Behörden zusammenarbeiten. 

Werden diese Abklärungen frühzeitig 

 gemacht, können die nötigen Arbeiten in 

der Regel ohne Probleme geplant und 

ausgeführt werden. Das bedeutet also: 

Die Entsorgung steht nicht am Schluss 

einer Arbeit, sondern am Anfang!


